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XIII. Gesetzgebuugsperiode REPUBLIK öSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM 

FüR SOZIALE VERWALTUNG 

1010 Wien, den ...... 21 ... l'1ai.. .................... 1973· 
Stuben ring 1 
T etophon 57 5& 5S 

Zl.21.891/14-6-1/1973 

B e ~ n t w 0 I' tun g 

dz.O ~j 1\~.~: 
ZU 421t4 / J. 
Präs. am __ ~ __ ~_J~_?:.L1973 

der Anfrage der Abgeordneten DroSCEWI~IT1ER 
und Genossen an den Herrn Bundesminister 
für soziale Verwaltung betreffend ungerecht­
fertigte Maßnahmen der 2geASVG-Novelle 

(No. 1241/J-NR/73) . 

Die Herren Abgeordneten DroSCE}IIMYiliR und Genossen 
haben an mich folgende Fragen gerichtet: 

1) War Ihnen zum Zeitpunkt der Behandlung der 
2g e ASVG-Novelle im Sozialausschuß und zum Zeitpunkt 
der Beschlußfassung die Unhaltbarkeit der von Ihnen 
verwendeten Berechnungen der Pensionsversicherungs­
anstalt der Angestellten bekannt? 

2) Wurden im Sozialministerium zu diesen Zeitpunkten 
Berechnungen über die künftige Gebarungsentwicklung 
auf Grund der bis dahin vorliegenden Teilgebarungs­
ergebnisse der Pensionsversicherungsanstalt der Ange­
stellten des Jahres 1972 angestellt und wenn nein, 
warum ~rurde dies unterlassen ? 

3) Wenn Sie die Frage 2) mit ja beantworten, wieso 
haben Sie diese Berechnungen nicht dem Sozialaus­
schuß und dem Nationalrat bekanntgegeben ? 

4) Mit welchen Gebarungsergebnissen rechnet das Sozial­
ministerium für die Jahre 1974 und 1975 auf GrlL."ld 
der nun vorliegenden Unterlagen ? 
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5) Sind Sie bereit, dem Hohen Haus eine Reßierungs­
vorlage zuzuleiten, die auf Grund der Unhaltbar­

keit der Begründung der Beitraßserhöhung in der 
Pensionsversicherung der Angestellten auch für die 
Zeit ab 1.7.1974 den Beitragssatz wieder mit 
17 Prozent festlegt, und wenn nein, warum nicht': 

6) ~.Jar Ihnen zum Zei tpUrikt der Behandlung und Beschluß­
fassung der 29 oASVGo.~Novelle bekannt, daß die Land­
wirtschaftskrankenk~ssen im Jahre 1972 ein 
günstigeres Gebarungsergebnisals die Gebiets- und 
Betriebskrankenkassen erzielen werden? 

7) Wenn Sie die Frage 6 ) mit ja beantworten, WB.rum 

haben Sie die dementsprechenden Berechnungen dem 
Hohen Haus nicht bekfu~~tgegeben; wenn Sie die Frage 6) 
mit nein beant\'lOrten, warum sind im Sozialministerium 
keine dementsprechenden Berechnungen angestellt vrorden? 

8) Sind Sie bereit, auf Grund der nun vorliegenden Unter­
lagen, die die Leistungsfähigkeit der Landwirtschafts­
kra..llkenkassen unter Beweis stellen, dem Hohen Haus 
eine Regierungsvorlage zuzuleiten, die anstelle der 
ungerechtfertigten Auflösung der Land1-virtschafts­

krankenkassen eine Reform der Sozialversicherung der 
Unselbständigen in der Land- und Forstwirtschaft 
unter Wahrung ihrer Selbständigkeit entsprechend den 
Vorschlägen der ÖVPo enthält? 

Zu den die Erhöhung des Pensionsversicherungsbei­
trages der Angestellten betreffenden Fragen beehre ich 
mich folgendes mitzuteilen: 

Die Pensionsversicherung ist der Zweig der Sozial­
versicherung, der im Hinblick auf die Lane;fristigkeit 
seiner Leistungen und die auf Jahrzehnte hinaus be­
stehenden AnwaT'tschaften im besonderen :Maße einer sorg­
fältigen Beobachtung der finanziellen Gebarung bedarf. 

1207/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)2 von 10

www.parlament.gv.at



- 3 -

Hiebei muß die finanzielle Entwicklung auf lange 
Sicht betrachtet \verden, l.veil insbesondere Umstände, 
die, wie etwa eine steigende Versichertenzahl, sich 
gegen'ltlärtig in einer Erhöhung der Einnahmen aus­
wirken, in absehbarer Zeit im Wege der ervlOrbenen 
Pensionsansprüche zu einer entsprechenden Belastung 

der Ausgabenseite führen können. Bei Erstellung einer 
solchen mehrjährigen Gebarungsvorschaukann lediglich 
die Ausgabenseite auf v"ersicherungstech..Tlischer Basis 
vorausberechnet 1.verden; die Einnahmenseite muß zVlangs­
läufig auf vertretbaren Annahmen aufgebaut "\verden. Auf 
Grund dieser Tatsachen kann eine Gebarungsvorschau 

nur den zu erwartenden Trend aufz-eigen und sie ist 
grundsätzlich solange als richtig anzusehen, als der 

Trend nicht durch die tatsächliche Entwicklung wider­
legt ist. 

Unter Bedachtnahme auf die vorstehenden Aus­
führungen stelle ich zu den an mich gerichteten Fragen 

im Zusammenhang mit der Erhöhung des Pensionsver­

sicherungsbeitrages der Angestellten fest: 

Zu 1): Die Berech..Tlungen der Gebarung der PenSiO!lS­
versicherungsanstalt der Angestellten \I.Turden anfangs 

1972 im Zusammenhang mit dem vom Bundesministerium für 
soziale Verwaltung versendeten Ent"wurf einer 29.Novelle 
zum ASVG erstellt. Zwangsläufig konnten flir diese Be­
rechnungen nur Unterlagen bis zum Jahre 1971 Ver­

\<lendung finden. 

Zu 2): Im Bundesministerium für soziale Ver­

waltung wurden im Sommer 1972 ebenfalls Berechnu..."lgen 
über die voraussichtliche Gebarung der Pensionsver­
sicherungsanstalt der lL.'1.gestellten für den Zeitraum 

bis 1977 angestellt. Es wllrde dabei die sich 1972 
abzeichnende Entwicklung berücksichtigt. Auch diese 

1207/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 3 von 10

www.parlament.gv.at



- 4 -

Berechnungen hatten als Trend eine zu erwartende 
Verschlechterung der Gebarungsergebnisse. 

Zu 3): Die Berechnungen iHr das Jahr 1973 sind 
in der Regierungsvorl~ge zum Bundesiinanzgesetz für 

das Jahr 1973 enthalten. Darüber hinaus hat das 
Bundesministerium für soziale Verwaltung dem Sozial­
ausschuß eine komplette Neuberechnung der finanziellen 
Erläuterungen zur Regierungsvorlage einer 29.Novelle 
zum ASVG vorgelegt. Im'Einverständnis mit dem. Aus­
schuß für soziale Verwaltung 1/mrden die vom Bundes­
ministerium für soziale Verwaltung vorgelegten 

finanziellen Erläuterungen dem Ausschußbericht vom 
27e11e1972 beigedruckt. 

Zu 4): Im Zusammenhang mit eier Erstellung des 
Gutachtens 1974 des Beirates für die Renten- und 
Pensionsanpassung hat das Bundesministerium für 
soziale Verwaltung eine Gebarungsvorschau bis 1977 
unter Verwendung der derzeit vorliegenden Unterlagen 
erstellt. Auf Grund dieser Berechnungen kann für die 
Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten in der 
Hauptvariante des Gutachtens für das Jahr 1974 ein 
Gebarungsüberschuß von 624 I1ill.S und für de.s lTahr 1975 

ein solcher von 591 I1ill.S erwartet werden. Für 1974 
beträgt der Gebarungsübersc?-uß 4,6 %, für 1975 nur 
mehr 3,9 % der Gesamtausgaben. 

Zu 5): Der in der 29.Novelle zum ASVG in der 
Pensionsversicherung der Angestellten ab 1.7.197/+ 

vorgesehene Beitragssatz von 17,5 % kann vor allem 
aus zwei Gründen nicht rückgängig gemacht 1pJerden. 

Es ist sozialpolitisch nicht vertretbar,daß bei 
praktisch gleichem Leistungsrecht der Pensionsver­

sicherungsbeitrag für die Angestellten um ein ,halbes 
Prozent kleiner ist als für Arbeiter. Bei der derzeit 
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relativ günstigen finanziellen Situation der Pensions­
versicherungsanstalt der Angestellten, die nur do-· 

durch zustande kommt, daß die Zahl der beitrags­
zahlenden Versicherten stark zunimmt, darf nicht 
außer acht gelassen werden, daß die neu hinzukommenden 
Versicherten in etwa zehn bis zwanzig Jahren zwangs­
läufig zu einer enormen Steigerung der Zahl der 
Pensionen führen müssen. Es Iväre daher vom finanziellen 
Standpunkt aus unverani:;wortlich, wenn nicht schon jetzt 
Vorsorge getroffen würde, um den steigenden Pensions­

aufwand finanzieren zu können. 

Zu den die Gebarungsergebnisse und die Auflösung 
der Landwirtschaftskrankenkassen betreffenden Fragen 

beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

Zu den in der Erläuterung zur Regierungsvorlage 
der 29.Novelle zum ASVG genannten Gründen) die für 
die Auflösung der Landwirtschaftskrankenkassen maß­
gebend waren, gehören di9 zunehmend ungünstiger wer­
dende Riskenverteilung bei diesen Kassen und als not­
lvendige Folge davon die ungünstige Entwicklung der 
Gebarungsergebnisse. Dabei ist es selbstverständlich, 
daß eine derart einschneidende Maßnahme, wie sie die 
Auflösung von Versicherungsträgern darstellt, nicht 
auf die Beobachtungen eines einzigen Jahres gegründet 

werden kann. Es i.väre im höchsten ~laße unverantwort­
lich gewesen, etv18 die negativen Gebarungsergebnisse 

eines einzelnen Jahres zum Anlaß für die Auflösung 
von Versicherungsträgern zu nehmen. Zu groß wären hier 
die Zufälligkeiten oder die Einflüsse vorübergehender 

Wirtschaftssituationen. Ebensowenig kann aber das 
Ergebnis eines einzelnen Jahres etwa als Indiz daflir 

herangezogen werden, daß eine Maßnahme, deren Be­
rechtigung in einer langjährigen Entwicklung begrlindet 

ist, unrichtig sei. 
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Tatsächlich beruhen die in der 29.Novelle zum 
ASVG enthaltenen organisatorischen Maßnahmen im 
Bereich der La...'1di'iirtschaftskrankenkassen auf dem 
Ergebnis d~r Beobachtung einer lang zurückreichenden 
Entwicklung, die ich im folgenden nur kurz andeuten 
möchte. 

Die zunehmend ungünstige Enhvicklung der 
Riskenverteilung zeigt ciie nachstehende 
Gegenüberstellung: 

Landwirt- Erwerbstätige Pensionisten 
schaftskran-
kenkassen .1956 1972 in % 1956 1972 in % 

\-lien 4.343 5.091 + 17,22 3.353 4.694 + 40 
Nieder-
österreich 47.300 15.981 - 66,21 21.553 2L!-. L~56 + 13,46 
Burgenland 5.624 2.935 - L~7 ,81 L1- .L~91 4.632 + 3 ~ 13 
Ober-
österreich 42.554 11.745 - 72,32 17.892 19. L~23 + 8,55 
Steiermark 42.028 15.695 - 62,65 18.826 22.325 + 18,58 
Kärnten '16.817 5.138 69,44 6.942 8.277 + 19,23 
Salzburg 11.L~75 3.326 71 ,01 4.985 6.355 + 27,48 
Tirol 11.420 5 qr:4 

0 .. / - 47,86 6.123 7.354 + 20,10 
Vorarlberg 2.859 1.649 42,32 1.363 1.689 + 23,91 

Die Zahl der Pensionisten, die im Jahre1956 fast 
durchwegs nur einen Bruchteil der Zahl der Erwerbstätigen 
ausmachte ~ ist bis "1972 ständig gestiegen und über­
trifft nunmehr die, im gleichen Zeitraum zurückgegangene 

Zahl der Erwerbstätigen um ein Beträchtliches. 

Daß diese immer ungünstiger v/erdende Riskenver­

teilung nicht ohne Auswirkung auf die Gebarung der 
Landwirtschaftskrankenkassen sein kann, liegt auf der Hand. 

'-
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Hiebei müssen selbstverständlich, um ein echtes 
Bild von der strukturellen Situation zu erhalten, 

die den Landwirtschaftskrankenkassen zugeflossenen 
Mittel aus dem Ausgleichsfonds außer Betracht ge­
lassen werden. Denn der Ausgleichsfonds ist ledig­
lichein Hilfsmittel, um in finanzielle Schwierig­
keiten geratenen Versicherungsträgern die Erfüllung 
ihrer Aufgaben zu ermöglichen; die von ihm stammenden 
Mittel können daher bei der gegenständlichen Unter-­
suchung, in der es darum geht, die strukturelle Kapa­
zi tät der Landv'lirtschaftskrankenka.ssen zu erheben, 

nicht in Rechnung gestellt vIerden. Richtigerweise 
müßten auf der Ausgabenseite auch die von den I.Ja.nd­

wirtschaftskrankenkassen an den Ausgleichsfonds ge­
leisteten Beiträge ausgeklammert werden .. Im Hinblick 
auf die Geringfügigkeit dieser Beiträge im Verhältnis 
zu den aus dem Ausgleichsfonds zugeflossenen l'litteln 
(1,9 l1ill~S gegenüber 3L+,5 11ill .. 3 im Jahre '1971) kann 
von dieser Korrektur aber aus Vereinfachungsgriinden 

abgesehen v!erden. 

Ohne Berücksichtigung der 1962 einsetzenden Zu­
schüsse und Zuwendungen aus dem Ausgleichsfonds ha.ben 
die Landl:v·irtschaftskrankenkassen in den einzelnen Ge-

schäftsjahren folgende Gebarung zu verzeichnen: 

Geschäftsjahr akt·iv passiv 
....... _---

1956 4 5 

1957 3 6 

1958 1 8 

1959 6 3 
1960 7 2 

1961 8 "1 

1962 5 4 
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Geschäftsjahr aktiv passiv 

1963 2 7 
1964 2 7 
1965 2 '7 

f 

1966 3 6 

1967 2 7 
1968 2 7 
1969 2 7 

_ 1970 2 7 
1971 3 6 

1972 6 3 

Die Darstellung zeigt von 1963 bis 1971 ein 
konstantes, und zwar beträchtliches Doerwiegen der 
passiv gebarenden Landwirtschaftskrankenkassen. Die 
in der Anfrage zitierte Behauptung im f1inderhei ts­
bericht zum Ausschußbericht der 29.Novelle zum ASVG, 
daß 1971 alle Landviirtschaftskrankenkassen aktiv 
gebarten, ist somit unricntig, v,eil sie offenbar 
von den Gebarungsergebnissen unter Einschluß der 
Mittel des Ausgleichsfonds ausgeht und damit keiner­
lei Aussage~'Jert hat. Bei der Prüfung der Gebarungs­
ergebnisse im einzelnen ergibt sich, daß nahezu 
immer dieselben Kassen einen negativen Gebarungser­
folg aufweisen. Überwiegend aktiv gebaren lediglich 
die Landwirtschaftskrankenkassen für VIien und für 
Vorarlberg. Aber gerade diese beiden Kassen können 
wegen der besonderen strukturellen Verhältnisse in 
diesen Bundesländern nicht als Signifikant für die 
Situation der Landvlirtschaftskrankenkassen im all­
gemeinen angesehen werden. 

Zu den an mich gerichteten Fragen im Zusammenhang 

mit der Auflösung der Landwirtschaftskrankenkassen 
stelle ich fest: 

. 
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Zu 6): Gemäß § 17 Abs. 2 der Weisungen für die, 
Rechnungslegung und Rechnungsführung der Sozialver­
sicherungsträger (Erlaß vom 10.8.1971, Zl.22.000/3-7/71) 
ist die vorläufige Erfolgsrechnung von den Krankenver­
sicherungsträgern bis zum 15. des dem Abschlußtag 
zweitfolgenden Monats, d.i. bis 15.2.1973, dem 
Bundesministerium für soziale Verwaltung vorzulegen. 
Da die Beschlußfassung des Nationalrates über die 
29.Novelle zum ASVG beieits 13m 16.12.1972 stattfand, 
konnte zu diesem Zeitpunkt das Gebarungsergebnis der 

Land"lirtschaftskrankenkassen für 1972 noch nicht be­
kannt sein. 

Zu 7): Da die vorläufigen Erfolgsrechnungen , "1ie 
ervlähnt, erst zum 15.2.1973 vorzulegen 'V18ren, konnten 

vor diesem Zeitpunkt im Bundesministerium für soziale 
Verwaltung auch keine hinreichend verläßlichen J3e­

rechnungen über das voraussichtliche Gebarungs­
ergebnis angestellt werden. 

Zu 8): Wie sich aus den obigen Ausführungen 
ergibt, hat der i,,reitaus überwiegende Teil der Land­
wirtschaftskrankenkassen im Zehnjährigen Beobachtungs­

zeitraum von 1962· bis 1971 negativ gebart. Der Umstand, 
daß ein einziges Jahr, nämlich das Jahr 1972, mit 

einem günstigeren Ergebnis abschließt, kann die auf 
den jahrelangen negativen Trend begründete Entscheidung 
nicht beeinflussen. Dies umso weniger, als, wie oben 
dargestellt, die ungünstige Entwicklung des Verhält­

nissen zvvischen Aktiven und Pensionisten auch im 
Jahre 1972 anhält. Überdies ist die in der Anfrage 

. . 

aufgestellte Behauptung, daß die Landwirtschafts-

krankenkassen im Jahre 1972 einen Überschuß von 3 % 
erzielten, unzutreffend, da bei dieser Berechnung 
die aus dem Ausgleichsfonds zugeflossenen Mittel 
einbezogen wurden, was, wie bereits dargestellt, zu 
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einem falschen Ergebnis führt. Unter Außeracht­
lassung der Mittel des Ausgleichsfonds beträgt 
der Gebarungsüberschu,ß lediglich 0,5 50; die Ge­
barung kann somit lediglich als "ausgeglichenll 

bezeichnet '/lerden. Da sich die Umstände, die für 
die in der 29.Novelle zum ASVG getroffenen f'laß­
nahmen im Bereich der Lruldwirtschaftskrankenkassen 
ausschlaggebend waren, "nicht geändert haben, besteht 
kein Anlaß, in dieser Angelegenheit neuerliche lJber­
legungen anzustellen. 

'. 
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